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Einverständniserklärung - Abtretung der Bildrechte 

Einwilligung zur Veröffentlichung von Foto- und / oder Filmaufnahmen 

 
Name, Vorname 
_____________________________________________________________________________________ 
Straße und Hausnummer 
_____________________________________________________________________________________
PLZ und Ort 
_____________________________________________________________________________________ 
Hiermit erkläre ich freiwillig mein Einverständnis, dass meine Foto- und / oder Filmaufnahmen 
(nachfolgend Bildmaterial) für jegliche Arbeit, die im Zusammenhang mit der Bürgerinitiative 
Grüne Westendallee e.V. steht, unentgeltlich verarbeitet werden dürfen.  
Das Bildmaterial darf zeitlich, räumlich, sachlich sowie inhaltlich in veränderter als auch in 
bearbeiteter Form verwendet werden.  
Das Bildmaterial darf zum Zwecke der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie für werbliche 
Zwecke in allen Print- und Onlinemedien (einschließlich Social-Media-Plattformen) ohne 
inhaltliche, zeitliche und räumliche Beschränkung on- und offline verbreitet und veröffentlicht 
werden.  
Ich bin damit einverstanden, dass jegliches Bildmaterial mit einem Copyright Bürgerinitiative 
Grüne Westendallee e.V. verzeichnet wird. 
 
Ich sichere zu, dass die auf dem Bildmaterial abgebildeten Personen mit einer Veröffentlichung 
einverstanden sind und insoweit keine Einwände gegen die Verwendung erheben werden.  
 
§ 22 KunstUrhG (Recht am eigenen Bild) 
Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau 
gestellt werden. Die Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete dafür, dass er 
sich abbilden lässt, eine Entlohnung erhält. Nach dem Tode des Abgebildeten bedarf es bis 
zum Ablauf von 10 Jahren der Einwilligung der Angehörigen des Abgebildeten. Angehörige 
im Sinne dieses Gesetzes sind der überlebende Ehegatte oder Lebenspartner und die Kinder 
des Abgebildeten und, wenn weder ein Ehegatte oder Lebenspartner noch Kinder vorhanden 
sind, die Eltern des Abgebildeten.  
 
Ich bin über den Inhalt des § 22 des Gesetzes über das Urheberrecht an Werken der bildenden 
Künste und der Fotografie (KunstUrhG) ausdrücklich in Kenntnis gesetzt worden. 
 
 
Ort, Datum     Unterschrift 
______________________________________ ______________________________________ 
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